
 S. 1

Handout DFG – Sachbeihilfen

Ansprechpersonen in der Abteilung Finanzen und Controlling

Frau Dana Funke (6123ex)

Abteilung Finanzen und Controlling 
Sachgebiet Drittmittel 
Georg-August-Universität Göttingen 

Goßlerstr. 5/7 
37073 Göttingen 

Tel: 0551 39-21860
dana.funke@zvw.uni-goettingen.de

Frau Imke Ricarda Bührmann (6122ex)

Abteilung Finanzen und Controlling 
Sachgebiet Drittmittel 
Georg-August-Universität Göttingen 

Goßlerstr. 5/7 
37073 Göttingen 

Tel: 0551 39-24179
imkericarda.buehrmann@zvw.uni-goettingen.de

Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind nur für interne Mitarbeitende bestimmt!
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1. Vorwort

Für Sachbewilligungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gelten die folgenden
Verwendungsrichtlinien:
Allgemeine Bedingungen für Förderverträge mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft e.V. 
(DFG)
DFG-Vordruck 2.00 zu finden auf der DFG-Webseite www.dfg.de

Für alle Formulare ist immer die neuste Version von der DFG-Webseite zu nutzen.

Die Bewirtschaftung der Drittmittelprojekte obliegt der Einrichtung.

2. Bewilligung

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) spricht nach erfolgreichem Antragsverfahren eine 
Bewilligung der Sachbeihilfe aus. Um eine Elektronische Drittmittelakte (EDMA) anlegen zu 
können, bedarf es einer Drittmittelanzeige über SAP.

Bei Fragen zum Antragsverfahren steht die Forschungsabteilung der Universität Göttingen hierfür 
beratend zur Verfügung.

Ausschließlich der*die Bewilligungsempfänger*in ist unterschriftsberechtigt und 
muss als Wissenschaftler*in bei der Drittmittelanzeige (Sachbeihilfen-Mittelanzeige 
oder bei einer Forschergruppe Forschergruppen-Mittelanzeige) angegeben werden.

Unterschrift Forschungseinrichtung -> Unterschrift Mitarbeitende Abteilung Finanzen und 
Controlling

Ab dem Bewilligungsdatum hat der*die Bewilligungsempfänger*in ein Jahr Zeit, um mit dem 
Projekt zu beginnen. Kann diese Frist nicht eingehalten werden, muss der*die 
Bewilligungsempfänger*in Rücksprache mit dem Fachbereich der DFG halten. Das 
Geschäftszeichen und die AOBJ-Nummer (Abrechnungsobjekt-Nummer) sind bei der 
Kommunikation mit der DFG anzugeben.

Als Beginn eines jeden Projektes gilt grundsätzlich die erste Buchung im Projekt. Bei Abschluss 
von Arbeitsverträgen gilt der Arbeitsbeginn des ersten Projektmitarbeitenden als Projektbeginn.

Mit dem Hinweis auf flexibilisierte Förderung ist eine Umdisposition von Personal- und 
Sachmitteln möglich (vorbehaltlich besonderer Bestimmungen und der Regelung zum 
tarifbedingten Mehrbedarf) vgl. Verwendungsrichtlinien 7.2.

Werden im Bewilligungsschreiben Publikationsmittel separat ausgewiesen, stehen diese 
ausschließlich für Publikationszwecke zur Verfügung und können nicht umdisponiert werden. Die 
Abrechnung der Publikationsmittel erfolgt über einen Verwendungsnachweis und ist bis zu zwei 
Jahre nach Abgabe des Abschlussberichtes möglich.
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3. Mittelabruf 

Für Projekte im Drittmittelverfahren ist das MittelabruƯormular „Mittelabruf Drittmittelverfahren“ 
(DFG-Vordruck 41.031) zu nutzen.

Die Universität Göttingen übermittelt die Mittelabrufe in digitaler Form an die DFG und somit ist 
keine Unterschrift von dem*der Bewilligungsempfänger*in nötig.

Die Abrufe müssen quartalsweise im Voraus erfolgen und sind wie folgt der Abteilung 
Finanzen und Controlling der Universität Göttingen zuzusenden:
Die ausgefüllten Mittelanforderungen sind als Word-Datei mit der gültigen 
sechsstelligen Abrechnungsobjektnummer, einem Unterstrich und dem Text 

„Mittelanforderung“ (Beispiel: „666666_Mittelanforderung“) zu speichern und ausschließlich als 
Mail mit dem genannten Dokumentennamen als BetreƯ an das Funktionspostfach 
mittelverwaltung_dfg@zvw.uni-goettingen.de zu senden.

Für den ersten Mittelabruf im Projekt gilt:
Mit dem angegebenen Datum im MittelabruƯormular wird der DFG der Beginn des 
Projektes mitgeteilt.

Die Mittelabrufe werden ausschließlich im Zentralen DLZ mit einer zentralen Belegnummer 
gebucht. Eine Erstellung des Buchungsbeleges erfolgt durch die Drittmittelabteilung.
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AOBJ-Nummer aus 
der Bewilligung Sekretariatsdaten

Obligo-Zahlen aus dem 
Kontoauszug inkl. Planzahlen der 
Projektleitung

Kassenbestand = IST Summe 
aus dem Kontoauszug

Summe der Mittelanforderung 
ist zu runden auf volle 100 €

Kassenzeichen wird von der 
Abteilung Finanzen und 
Controlling vorgegeben
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4. Antrag auf tarifbedingten Mehrbedarf (tbM)

DFG-Vordruck (41.44)

Sind die bewilligten Personalmittel in einem Projekt nicht auskömmlich, besteht die Möglichkeit, 
unter bestimmten Voraussetzungen, einen Antrag auf tarifbedingten Mehrbedarf zu stellen.
Anträge auf tbM sind personengebunden. Sollten in einem Projekt mehrere Personen betroƯen 
sein, ist für jede Person ein eigener Antrag notwendig.

Anträge auf tbM können unter folgenden Voraussetzungen frühstens drei Monate vor Projektende 
gestellt werden:

- es handelt sich nicht um Hilfskräfte;
- die Personalkategorie wurde eingehalten,
- die bewilligten Monate und
- die bewilligte Prozentzahl wurden nicht überschritten.

Beispiel:

Die Bewilligung umfasste eine Doktorandenstelle mit 65% Arbeitszeit für 36 Monate.

Rechnung: 65% Arbeitszeit x 36 Monate = 23,40 Personenmonate 
Diese Personenmonate müssen eingehalten werden, um einen Antrag auf tbM stellen zu können, 
vorausgesetzt die Personenkategorie Doktorand wurde eingehalten.

Abänderung: Die Person (Doktorand) wurde eingestellt mit 50% Arbeitszeit für 48 Monate

Rechnung: 50% Arbeitszeit x 48 Monate = 24,00 Personenmonate
Somit wurde die Bewilligung überschritten und ein Antrag auf tbM entfällt.

Der Antrag auf tbM ist von dem*der Bewilligungsempfänger*in im Original zu unterschreiben und 
der Abteilung Finanzen und Controlling per Hauspost zuzusenden.

Nach erfolgreicher Bewertung durch die DFG folgt ein Schreiben, welches die Summe und den 
Namen oder die Personalnummer enthält. 

„Der erforderliche Spitzenbetrag ist mit dem Verwendungsnachweis auszuweisen.“ 
Dieser Satz bedeutet, dass kein extra Mittelabruf für tbM gestellt wird. Die gesamten 
Personalkosten werden im Schlussverwendungsnachweis angegeben. Punkt 5 des 

Nachweises ist auszufüllen und die Mehrausgabe wird über den Schlussnachweis bei der DFG 
angefordert.
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Name oder Personalnummer (am besten beides)

Sekretariatsdaten

Kreuz setzen!
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Zahlen Obligo Kontoauszug

Siehe Bewilligung

Mittel aus der
Bewilligung, die für
Personal herangezogen
werden können

Wenn keine Mittel zur Verfügung stehen, muss oben Null angegeben werden und
das Kreuz gesetzt werden
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Originalunterschrift von dem*der
Bewilligungsempfänger*in

Unterschrift Abteilung Finanzen
und Controlling
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5. Laufzeitverlängerungen

Grundsätzlich werden Anträge auf Laufzeitverlängerung über den DFG-Vordruck (41.45) gestellt, 
der durch den*die Bewilligungsempfänger*in selbst über das e-Lan Portal der DFG hochgeladen 
werden kann. Einige Fachbereiche erlauben mittlerweile auch die Möglichkeit, eine 
Laufzeitverlängerung via Mail zu beantragen.

Bei Zustimmung durch die DFG ist die Abteilung Finanzen und Controlling bitte 
umgehend zu informieren. Eine Weiterleitung der Mail von der DFG ist ausreichend. Die 
Einstellung in die EDMA-Akte erfolgt durch Mitarbeitende der Abteilung Finanzen und 

Controlling.

6. Zwischen- und Schlussverwendungsnachweis 

Die Zwischen- und Schlussverwendungsnachweise sind unter zu Hilfenahme des DFG-Vordrucks 
(41.041) Verwendungsnachweis über die Einnahmen und Ausgaben aus der Sachbeihilfe der DFG 
zu erstellen und sind im Original von dem* der Bewilligungsempfänger*in zu unterschreiben.

Für jedes Projekt werden ab dem 01.01.2026 Zwischennachweise und ein Schlussnachweis fällig.

Der erste Zwischennachweis in einem Projekt ist fällig, für das erste angebrochene Jahr 
plus das darauƯolgende volle Jahr, zum 15.03. des nächsten Jahres. Danach erfolgt die 
Abgabe jährlich. Die Nachweise sind im Original an die Abteilung Finanzen und 

Controlling zu senden.

Beispiel: 
Für eine Forschergruppe erfolgte die erste Buchung im Projekt zum 14.02.2026 (Beginn). Der erste 
Zwischennachweis ist für den Zeitraum vom 14.02.2026-31.12.2027 zu erstellen. 
Einreichungsfrist bei der Abteilung Finanzen und Controlling: 15.03.2028

In den Verwendungsrichtlinien der DFG (2.00, 3.2) ist nachzulesen, welche Ausgaben 
nicht abrechnungsfähig sind. Unter anderem zählen Handschuhe, 
Arbeitsschutzkleidung, Büroausstattung (z.B. Schreibtische), IT-Geräte (z.B. Laptops, 
Handys), Büromaterial, etc. zu den nicht abrechenbaren Ausgaben.

Sofern die Bewilligungssumme überschritten wird oder wurde, kann Sachaufwand aus dem 
Projekt auf die Kostenstelle mit Hilfe eines Umbuchungsauftrages umgebucht werden. 
Andernfalls erfolgt der Ausgleich der fehlenden Summe vorrangig durch einen Drittmittelreste-
Auftrag. Sind keine Drittmittelreste vorhanden, muss die Kostenstelle belastet werden.

Nach Abgabe und Prüfung des Schlussnachweises durch die DFG erhält die Universität Göttingen 
ein Anerkenntnisschreiben. Erst mit Erhalt dieses Schreibens können Projekte abgeschlossen 
werden. 
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Name und Adresse der 
Einrichtung

Für Zwischennachweise 
ankreuzen/ ausfüllen

Für Schlussnachweis 
ankreuzen/ ausfüllen

Siehe Bewilligung

Siehe Bewilligung

Originalunterschrift von dem*der 
Bewilligungsempfänger*in

Unterschrift Abteilung Finanzen und 
Controlling
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Siehe 
Kontoauszug, es 
ist entsprechend 
der Jahresfilter zu 
setzen

Personalart bitte auswählen

ACHTUNG! Hilfskräfte sind auch Personal, 
keine Sachmittel

Sachmittel bitte genau angeben

Wurden globale Mittel bewilligt, müssen 
diese auch aufgeführt werden 
(Gesamtsumme wird nicht akzeptiert, 
bitte auswählen)

Guthaben oder 
Mehrausgabe sind 
einzutragen 
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Füllt die Abteilung Finanzen und 
Controlling aus

Siehe Beschreibung zu Nummer 5. Bitte beim Schlussnachweis überprüfen, 
ob Punkt 5 auszufüllen ist. Sofern erforderlich, sind die einzelnen Personen 
und die Kategorisierung der Hilfskräfte (studentisch/ wissenschaftlich) 
aufzuführen.

Punkt 6 oder Punkt 7 werden durch die 
Abteilung Finanzen und Controlling ausgefüllt.
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7. wissenschaftliche Veranstaltung

Verwendungsrichtlinien (2.00, 28.1): „Die bewilligten Mittel dienen der Deckung des
Fehlbedarfs…“
Dieser Satz bedeutet, dass der*die Bewilligungsempfänger*in am Ende der Tagung unter
Umständen nicht die vollständig bewilligte Summe zur Verfügung steht. Die tatsächliche Summe
ist abhängig von weiteren Geldgebern, der Einnahme von Teilnehmergebühren und der
tatsächlichen Teilnehmeranzahl.

Abrechnungsfähig sind nur die Kosten für den wissenschaftlichen Teil der Veranstaltung.

Der Mittelabruf erfolgt mit dem Formular (41.032) und ist über die Funktionsadresse im o.g.
Format einzureichen. Eine Auszahlung seitens der DFG erfolgt max. vier Wochen vor
Veranstaltungsbeginn. Die Mittel sind unbedingt vor der Veranstaltung abzurufen.

Wurden z.B. Mittel für Hilfskräfte bewilligt, stehen diese Mittel ausschließlich zur Vorbereitung der
Tagung und nicht zur Nachbereitung zur Verfügung.
Somit kann eine Hilfskraft bis max. zu dem Tag des Veranstaltungsendes (siehe Bewilligung) über
den DFG-Auftrag beschäftigt werden.

Der Verwendungsnachweis ist spätestens drei Monate nach Abschluss der Veranstaltung dem
Geldgeber vorzulegen. Das Original ist handschriftlich von dem*der Bewilligungsempfänger*in zu
unterschreiben und der Abteilung Finanzen und Controlling per Hauspost zuzusenden.

Für Internationale wissenschaftliche Veranstaltungen findet der DFG-Vordruck 41.31
Anwendung.
Für Jahrestagungen wissenschaftlicher Fachgesellschaften ist der DFG-Vordruck 41.30 zu
verwenden.

Zum Verwendungsnachweis ist auch eine Teilnehmerliste gemäß den Vorgaben ZiƯer 28.2.4.2 der 
Verwendungsrichtlinien 2.00 einzureichen.
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Beispiel Verwendungsnachweis zur Tagung

Zu der o.g. Veranstaltung wurden folgende Aufträge angelegt:

Ausgaben Einnahmen Ergebnis

DFG (x) 1.969,39 € 1.959,74 € - 9,65 €

Weiterer Geldgeber (y) 1.490,35 € 1.500,00 €    9,65 €

Tatsächlich teilgenommene wissenschaftliche Teilnehmer: 15

Beitrag Personenpauschale DFG (in diesem Beispiel):     300,00 €

Bereits abgerufene DFG Mittel: 1.959,74 €

DFG Verwendungsnachweis

1. Gesamtsumme Ausgaben (x+y)                    3.459,74 €
2. Gesamtsumme Einnahmen ohne DFG (y)                    1.500,00 €
3. bleibt Mehrausgabe                    1.959,74 €
4. Anzahl wissenschaftliche Teilnehmer x bewilligte Pauschale                    4.500,00 €
5. Mehrausgabe / Guthaben                    2.540,26 €
6. Festsetzung Programmpauschale
6.1. Zuwendung gem. Ziff. 4                     4.500,00 €
6.2. abzgl. Guthaben Ziff. 5                     2.540,26 €
6.3. Summe                     1.959,74 €
6.4. Höhe Programmpauschale                         431,14 €

Somit stehen dem DFG-Auftrag 1.959,74 Euro zu.

Sollte der DFG-Auftrag ein Minus ausweisen, muss der Ausgleich über einen Drittmittelreste-

Auftrag oder über die Kostenstelle erfolgen.


